
 
 

                                                  
                                             
 

      
 

   
         
 

 
              

     
      

 
  

 
 

 

 
 

   
   

 

Nr. 15 Stadt Grevenbroich 12.07.2025 
Amtliche Bekanntmachungen 

Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. Gu 26 „Gustav-Mahler-Straße“ – Ortsteil Gustorf 
– 

hier: a) erneuter Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
b) Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die erneute Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. Gu 26 „Gustav-
Mahler-Straße“ – Ortsteil Gustorf – beschlossen. 

Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 
dargestellt. 

Ortsteil: Gustorf 

BPlan-Nr.: Gu 26 
Bezeichnung: „Gustav-Mahler-Straße“
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

Zu b) 
Der Ausschuss für Planung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 12.06.2025 die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, über die sich wesentlich unterscheidenden Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, und über die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich unterrichtet. Zudem wird ihr Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
Zu diesem Zweck liegt die Planunterlage in der Zeit vom 15.07.2025 bis einschließlich 
22.07.2025 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Am Markt 2, 41515 
Grevenbroich, 2. Etage, Fachbereich Bauaufsicht, Stadtplanung, Strukturwandel, während der 
Dienststunden zur Einsicht aus. Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des 
Fachdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. Es wird um vorherige 
Terminabsprache gebeten unter den Telefonnummern 02181/608- 439 oder -440. 

Zusätzlich können die mit diesem Planverfahren verbundenen Dokumente über die allgemein 
zugängliche Internetpräsenz der Stadt Grevenbroich unter 

https://www.o-sp.de/grevenbroich/plan?L1=37&pid=27701 

eingesehen werden. 

Grevenbroich, den 04.07.2025 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 
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Betr.: Aufstellung der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. G 112 „Verbrauchermarkt allk.“ 
– Ortsteil Noithausen -

hier: a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
b) Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. G 112 
„Verbrauchermarkt allk.“ – Ortsteil Noithausen – beschlossen. 

Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 
dargestellt. 

Ortsteil: Noithausen 

BPlan-Nr.: G 112 
Bezeichnung: „Verbrauchermarkt allk.“ 
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

Zu b) 
Der Ausschuss für Planung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 12.06.2025 die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wird die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der 
Planung, über die sich wesentlich unterscheidenden Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, und über die voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich unterrichtet. Zudem wird ihr Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung gegeben. 

Zu diesem Zweck liegt die Planunterlage in der Zeit vom 15.07.2025 bis einschließlich 
22.07.2025 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Am Markt 2, 41515 
Grevenbroich, 2. Etage, Fachbereich Bauaufsicht, Stadtplanung, Strukturwandel, während der 
Dienststunden zur Einsicht aus. Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des 
Fachdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. Es wird um vorherige 
Terminabsprache gebeten unter den Telefonnummern 02181/608- 439 oder -440. 

Zusätzlich können die mit diesem Planverfahren verbundenen Dokumente über die allgemein 
zugängliche Internetpräsenz der Stadt Grevenbroich unter 

https://www.o-sp.de/grevenbroich/plan?L1=37&pid=84664 

eingesehen werden. 

Grevenbroich, den 04.07.2025 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 
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Betr.: Aufstellung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes „Gustav-Mahler-Straße“ – 
Ortsteil Gustorf – 

hier: a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)
b) Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

Zu a) 
Der Rat der Stadt Grevenbroich hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) die Aufstellung der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Gustav-Mahler-Straße“ – Ortsteil Gustorf – beschlossen. 

Ziel und Zweck der Planung: 
Ziel der 28. Änderung des Flächennutzungsplanes ist es, auf der Ebene der vorbereitenden 
Bauleitplanung die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des städtebaulichen 
Konzeptes zum parallel aufzustellenden Bebauungsplan Nr. Gu 26 zu schaffen. Das Konzept 
sieht eine wohnbauliche Entwicklung für ca. 250 bis 300 Wohneinheiten am nördlichen Rand 
des Ortsteils Gustorf, kombiniert mit der Umsetzung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und 
einem Lebensmitteleinzelhändler, vor. 

Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 
dargestellt. 

Ortsteil: Gustorf 

FNP-Änd.-Nr.: 28. 
Bezeichnung: „Gustav-Mahler-Straße“
Druckgenehm. Land NRW (2021) ABK 
Datenlizenz Deutschland - Zero - Version 2.0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) 
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Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB bekannt gemacht. 

Zu b) 
Der Ausschuss für Planung und Mobilität hat in seiner Sitzung am 12.06.2025 die frühzeitige 
Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB beschlossen. Gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
wird die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, über die sich 
wesentlich unterscheidenden Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung des 
Gebiets in Betracht kommen, und über die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB öffentlich unterrichtet. Zudem wird ihr Gelegenheit zur Äußerung 
und Erörterung gegeben. 

Zu diesem Zweck liegt der Planentwurf in der Zeit vom 15.07.2025 bis einschließlich 
22.07.2025 im städtischen Verwaltungsgebäude Neues Rathaus, Am Markt 2, 41515 
Grevenbroich, 2. Etage, Fachbereich Bauaufsicht, Stadtplanung, Strukturwandel, während der 
Dienststunden zur Einsicht aus. Während der Dienststunden stehen Mitarbeiter des 
Fachdienstes Stadtplanung zur Auskunft zur Verfügung. Es wird um vorherige 
Terminabsprache gebeten unter den Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 

Zusätzlich können die mit diesem Planverfahren verbundenen Dokumente über die allgemein 
zugängliche Internetpräsenz der Stadt Grevenbroich unter 

https://www.o-sp.de/grevenbroich/plan?L1=37&pid=75520 

eingesehen werden. 

Grevenbroich, den 04.07.2025 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 
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Betr.: Aufstellung der 33. Änderung des Flächennutzungsplanes „Lohweg“ – Ortsteil 
Neukirchen 

hier: Genehmigung gem. § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) 

Die vom Rat der Stadt Grevenbroich am 05.09.2024 beschlossene 33. Änderung des 
Flächennutzungsplanes „Lohweg“ – Ortsteil Neukirchen – hat die Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Verfügung vom 26.06.2025 gemäß § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell 
geltenden Fassung genehmigt. 

Das Plangebiet ist im nachfolgend abgedruckten Plan schwarz umrandet, unterbrochen 

dargestellt. 

Ortsteil: Neukirchen 

FNP-Änd.-Nr.: 33. 

Bezeichnung: „Lohweg“ 
Druckgenehm. Rhein-Kreis Neuss: DGK 5 (3662) 
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Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB bekannt gemacht. 

Die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit der Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 
5 BauGB wirksam. 

Die 33. Änderung des Flächennutzungsplanes, wird mit Begründung und zusammenfassender 
Erklärung nach § 6a Abs. 1 BauGB ab sofort im städtischen Verwaltungsgebäude Neues 
Rathaus, Am Markt 2, 41515 Grevenbroich, 2. Etage, Fachbereich Bauaufsicht, Stadtplanung, 
Strukturwandel, während der Dienststunden zur Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird 
auf Verlagen Auskunft erteilt. Es wird um vorherige Terminabsprache gebeten unter den 
Telefonnummern 02181/608-439 oder -440. 

Zusätzlich können die mit diesem Planverfahren verbundenen Dokumente über die allgemein 
zugängliche Internetpräsenz der Stadt Grevenbroich unter 

https://www.o-sp.de/grevenbroich/plan?L1=36&pid=44358 

eingesehen werden. 

Hinweise 

• Auf die Vorschrift des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Diese Vorschrift hat 
folgenden Wortlaut: 

„Unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Absatz 2a beachtlich sind.“ 

• Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der aktuell gültigen Fassung, kann eine Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Änderung des 
Flächennutzungsplanes nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Grevenbroich vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Grevenbroich, 04.07.2025 

Klaus Krützen 
Bürgermeister 

Die Dienststunden des Fachdienstes Stadtplanung sind: 

montags und dienstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

mittwochs  von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
donnerstags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

und von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr 

Impressum 

Die „Rathauszeitung“ erschien im Erft-Kurier – Lokal Anzeiger für Grevenbroich – als 
amtliches Mitteilungsblatt der Stadt Grevenbroich. 
Verteilung: Kostenlos mit dem Erft-Kurier 
V.i.S.d.P.: Stadt Grevenbroich, Der Bürgermeister 
Redaktion: Ira Leifgen

Tel.: 0218 1/608-256
Fax: 02181/608-8256
Ira.Leifgen@grevenbroich.de
Altes Rathaus, Am Markt 1 
41515 Grevenbroich 
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